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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Inox Renew 500ml
Artikel-Nr.:
T200601

UFI:
XYRP-1T10-T55S-4EVU

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Daten verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
KANDO Service GmbH
Hartleitnerstraße 3
4653 Eberstalzell
Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79
E-Mail: msds@kando.eu

Händler:
TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8
90425 Nürnberg
Germany
Telefon: +49 911 955 179-0
Telefax: +49 911 955 179-38
E-Mail: info@tech-masters.de
Webseite: www.tech-masters.eu/de

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag: 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68
98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Gegenüber Metallen korrosiv wirkende
Stoffe und Gemische (Met. Corr. 1)

H290: Kann gegenüber Metallen
korrosiv sein.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Corr. 1B)

H314: Verursacht schwere Verätzungen
der Haut und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Phosphorsäure
Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise Prävention
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schädliche Wirkungen:
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
* 3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzentration

CAS-Nr.: 7664-38-2
EG-Nr.: 231-633-2
Index-Nr.: 015-011-00-6
REACH-Nr.:
01-2119485924-24

Phosphorsäure
Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Met. Corr. 1 (H290),
Skin Corr. 1B (H314)

 Gefahr 
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25%
Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25%
Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 500 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Gase) > 5 ppmV
ATE (Einatmen, Dampf) ≥ 50 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 5 mg/L

≤ 8
Vol-%

CAS-Nr.: 77-92-9
EG-Nr.: 201-069-1
Index-Nr.: 607-750-00-3
REACH-Nr.:
01-2119457026-42

Zitronensäure
Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335)

 Achtung 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) ≥ 50 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 5 mg/L

≤ 2
Vol-%
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Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 53320-86-8
EG-Nr.: 258-476-2
REACH-Nr.:
01-2119489772-23

Kieselsäure, Lithiummagnesiumnatriumsalz
Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) ≥ 5.000 mg/kg
ATE (Dermal) ≥ 5.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) ≥ 50 mg/L

≤ 2
Vol-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Immer im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen so schnell als möglich ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:
Aufrecht sitzen lassen, an die frische Luft bringen, auf Ruhe achten und sofort ins Krankenhaus bringen.

Bei Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung ausziehen, die Haut mit reichlich Wasser abspülen und sofort ins Krankenhaus
bringen.

Nach Augenkontakt:
Zuerst längere Zeit mit Wasser spülen, (Kontaktlinsen entfernen, wenn dies leicht möglich ist), dann
einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Den Mund spülen, kein Erbrechen herbeiführen und sofort ins Krankenhaus bringen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Hautkontakt: Verätzung, Rötung, Schmerzen, schwere Brandwunden
Augenkontakt: Verätzung, Rötung, unscharfer Anblick, Schmerzen
Verschlucken: Verätzung, Atemnot, Erbrechen, Blasen auf Lippen und Zunge, brennender Schmerz in
Mund Rachen, Speiseröhre und Magen
Einatmen: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Benebelt, Bewusstlosigkeit

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel:
keine

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und
Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden. Kontaminierte Kleidung und
gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher entsorgen.
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6.1.2. Einsatzkräfte
Keine Daten verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Sonstige Angaben:
Durch absorbierendes Material aufsaugen lassen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Für weitere Informationen: Siehe Abschnitt 8 & 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Vorsichtig behandeln, um Verschütten zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
In ein gut verschlossenes Behältnis in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

* 8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

TRGS 900 (DE) Phosphorsäure
CAS-Nr.: 7664-38-2
EG-Nr.: 231-633-2

① 2 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) DFG, EU, AGS, Y

IOELV (EU) Phosphorsäure
CAS-Nr.: 7664-38-2
EG-Nr.: 231-633-2

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³

TRGS 900 (DE)
ab 07.06.2018

Zitronensäure
CAS-Nr.: 77-92-9
EG-Nr.: 201-069-1

① 2 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion) DFG, Y

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Das Schutzniveau und die Arten der erforderlichen Kontrollen hängen von den potenziellen
Expositionsbedingungen ab. Es sollte für ausreichende Belüftung gesorgt werden, damit die
Expositionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Für weitere Informationen Siehe Abschnitt 7

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz:
Augenspülflasche in Reichweite halten. Eng anliegende Schutzbrille tragen. Bei außerordentlichen
Verarbeitungsproblemen einen Gesichtsschirm und Schutzanzug tragen.

Hautschutz:
Mit Viton-Schutzhandschuhen anfassen. Durchbruchzeit: > 480 Min., Schichtstärke: 0,7 mm, nach
EN 374. Handschuhe vor Gebrauch genau kontrollieren. Handschuhe vorsichtig ausziehen, ohne die
Außenseite mit der bloßen Hand zu berühren. Die Eignung für einen spezifischen Arbeitsplatz muss mit
dem Hersteller der Schutzhandschuhe besprochen werden. Die Hände waschen und abtrocknen.

Atemschutz:
Mit ausreichender Absaugventilation verwenden. Wenn Atmungsrisiken vorliegen, verwenden Sie
nötigenfalls eine luftreinigende Gesichtsmaske. Als Schutz gegen diese belastenden Niveaus verwenden
Sie Typ ABEK.

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Undurchlässige Kleidung. Die Art der Schutzausrüstung hängt von der Konzentration und Menge der
gefährlichen Stoffe am betreffenden Arbeitsplatz ab.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Halten Sie die geltenden Umweltvorschriften ein, welche die Freisetzung in Luft, Wasser und Boden
begrenzen. Schützen Sie die Umwelt, indem Sie geeignete Kontrollmaßnahmen anwenden, um
Emissionen zu verhindern oder zu begrenzen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 6 und
13 des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
* 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Farbe: blau
Geruch: charakteristisch Entzündbarkeit: Keine Daten verfügbar

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C ① Methode

② Bemerkung
pH-Wert 1
Schmelzpunkt 0 °C
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich 100 – 100 °C
Flammpunkt Keine Daten

verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit 0,3 ② n-BuAc= 1
Zündtemperatur Keine Daten

verfügbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten
verfügbar

Dampfdruck 2.332 Pa 20 °C
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Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

Dampfdichte Keine Daten
verfügbar

Dichte Keine Daten
verfügbar

Relative Dichte 1,15 20 °C
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit praktisch unlöslich
Viskosität, dynamisch 450 mPa* s 20 °C
Viskosität, kinematisch 391 mm²/s 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Stabil unter Normalbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität
Stabil unter Normalbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
keine

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

10.5. Unverträgliche Materialien
Oxidanten, Base

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
* 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Toxikologische Angaben

Schätzwert akuter Toxizität für Gemische

Phosphorsäure  CAS-Nr.: 7664-38-2  EG-Nr.: 231-633-2

LD50 oral: 500 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Gas): >5 ppmV
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): ≥50 mg/L 4 h (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >5 mg/L (Ratte)

Zitronensäure  CAS-Nr.: 77-92-9  EG-Nr.: 201-069-1
LD50 oral: >2.000 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): ≥50 mg/L 4 h (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >5 mg/L 4 h (Ratte)

Kieselsäure, Lithiummagnesiumnatriumsalz  CAS-Nr.: 53320-86-8  EG-Nr.: 258-476-2
LD50 oral: ≥5.000 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: ≥5.000 mg/kg (Kaninchen)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): ≥50 mg/L 4 h (Ratte)
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
H314 Skin Corr. 1B, H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere
Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
H314 Skin Corr. 1B, H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere
Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Keimzellmutagenität:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Karzinogenität:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Reproduktionstoxizität:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Aspirationsgefahr:
Nicht klassifiziert gemäß der CLP-Berechnungsmethode.

Zusätzliche Angaben:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
* 12.1. Toxizität

Phosphorsäure  CAS-Nr.: 7664-38-2  EG-Nr.: 231-633-2
LC50: 138 mg/L 4 d (Fisch, Gambusia affinis (Moskitofisch))
EC50: 100 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh))
EC50: 100 mg/L 3 d (Krebstiere, Daphnia)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)
NOEC: 56 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia)
ErC50: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)
LC50: 138 mg/L 4 d (Fisch, Gambusia affinis)

Zitronensäure  CAS-Nr.: 77-92-9  EG-Nr.: 201-069-1
LC50: 440 – 760 mg/L 2 d (Fisch)
LC50: 1.535 mg/L (Krebstiere, Daphnia)
EC50: 160 mg/L 2 d (Krebstiere)
EC50: 1.535 mg/L 1 d (Krebstiere, Daphnia)
NOEC: 425 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus quadricauda)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Zitronensäure  CAS-Nr.: 77-92-9  EG-Nr.: 201-069-1

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Zusätzliche Angaben:
Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Zitronensäure  CAS-Nr.: 77-92-9  EG-Nr.: 201-069-1

Log KOW: -1,57
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12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Phosphorsäure  CAS-Nr.: 7664-38-2  EG-Nr.: 231-633-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Zitronensäure  CAS-Nr.: 77-92-9  EG-Nr.: 201-069-1

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Kieselsäure, Lithiummagnesiumnatriumsalz  CAS-Nr.: 53320-86-8  EG-Nr.: 258-476-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt darf in der angegebene Gebrauchskonzentration entsorgt werden, wenn es auf pH 7
neutralisiert wird. Eventuelle Einschränkungen der örtlichen Behörden sind stets einzuhalten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 3264 UN 3264 UN 3264 UN 3264
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ÄTZENDER SAURER
ANORGANISCHER
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
(Phosphorsäure)

ÄTZENDER SAURER
ANORGANISCHER
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
(Phosphorsäure)

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Phosphorsäure)

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Phosphorsäure)

* 14.3. Transportgefahrenklassen

8 8 8 8
14.4. Verpackungsgruppe
II II II II
14.5. Umweltgefahren
Nein Nein Nein Nein
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften:

274
Begrenzte Menge (LQ):

1 L
Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):

80
Klassifizierungscode:

C1
Tunnelbeschränkungs-
code:

(E)

Sondervorschriften:
274

Begrenzte Menge (LQ):
1 L

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
Klassifizierungscode:

C1

Sondervorschriften:
274

Begrenzte Menge (LQ):
1 L

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
EmS-Nr.:

F-A, S-B

Sondervorschriften:
A3

Begrenzte Menge (LQ):
Y840

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Keine Daten verfügbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

15.3. Zusätzliche Angaben
nichtionische Tenside < 5%

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
* 16.1. Änderungshinweise

3.2. Gemische
8.1. Zu überwachende Parameter
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.1. Toxizität
14.3. Transportgefahrenklassen
16.1. Änderungshinweise
16.2. Abkürzungen und Akronyme
16.7. Zusätzliche Hinweise

* 16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Gegenüber Metallen korrosiv wirkende
Stoffe und Gemische (Met. Corr. 1)

H290: Kann gegenüber Metallen
korrosiv sein.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Corr. 1B)

H314: Verursacht schwere Verätzungen
der Haut und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere
Augenschäden.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

* 16.7. Zusätzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
möglichen Risiken handelt.

* Daten gegenüber der Vorversion geändert.
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